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1. Einleitung 
Dieses Verpackungshandbuch der E. Hawle Armaturenwerke GmbH (im Folgenden mit HAWLE 

bezeichnet) soll die Lieferanten über bestehende Richtlinien und Vorschriften im Bereich Verpackung 

informieren, sowie die Grundlage für die Anlieferung von allen einzulagernden Materialien bilden, 

insbesondere von Roh- und Halbfertigmaterialien.  

Die Vorschriften des gegenständlichen Verpackungshandbuches bilden die Grundlage für die 

Geschäftsbeziehungen zwischen HAWLE und den Lieferanten und gelten als ergänzende vertragliche 

Vereinbarungen zu den allgemeinen Beschaffungsbedingungen. 

Ansprechpartner für Verpackungsfragen bei HAWLE sind die jeweiligen Kontaktpersonen der 

Fachabteilung Beschaffung. 

1.1. Ziel des Verpackungshandbuches 

Dieses Verpackungshandbuch informiert die Lieferanten über die Verpackungsvorschriften, so dass 

die Lieferanten auf Basis dieser Vorschriften ein optimiertes Verpackungssystem in Abstimmung mit 

HAWLE entwickeln können. Damit soll ein störungsfreier Materialfluss zwischen den Lieferanten und 

HAWLE gewährleistet werden. 

1.2. Begriffserklärungen 

Barcode (auch Strichcode bzw. Balkencode) 

Maschinenlesbarer Code auf Waren und Verpackungen 

IPPC 

International Plant Protection Convention 

Packgut 

Zu verpackende Güter. 

Packmittel 

Bezeichnung für das Behältnis, in dem das Packgut primär verpackt wird. Es werden u.a. folgende 

Packmittel unterschieden: Kunststoffeinsatz, Kiste, Beutel, KLT (Kleinladungsträger), Beutel, usw. 

Packhilfsmittel 

Zubehör, das neben dem Verschließen bzw. Sichern der Packmittel, Packstücke oder Ladeeinheiten 

auch zum Schutz des Packgutes dient (z.B. bevorzugt Umreifungsbänder). 

Stretchfolien und nicht recyclebare Verpackungen sollen im Sinne des Umweltschutzes vermieden 

werden. 
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Packstück 

Transportstück  

Packstück = Packgut + Packmittel + Packhilfsmittel. 

Verpackungen 

Ganze oder teilweise physische Umhüllung von Packgütern zur Abgrenzung der Warenmenge oder 

Sicherung der Ware. Die Verpackung soll das Packgut selbst und andere Güter vor Beschädigungen 

sowie die Menschen, die mit den Gütern hantieren, vor Verletzungen schützen. 

Ladungsträger (auch Verpackung/Colli/Gebinde/Standardgebinde) 

Tragendes Mittel zur Zusammenfassung von Packstücken zu einer Ladeeinheit, z.B. Paletten, 

Gitterboxen und Holzkisten. Der Ladungsträger hat die Aufgabe, das Packgut beim Transport zu 

schützen und einen sicheren Transport sowie Lagerung sicherzustellen. 

Ladeeinheit (auch Packung) 

Ladeeinheiten setzen sich aus dem Ladungsträger wie z.B. Paletten, Gitterboxen, usw. und dem 

Packstück zusammen. 

Ladung 

Gesamtheit aller Ladeeinheiten. 

NVE (engl. SSCC) 

Nummer der Versandeinheit (engl. Serial Shipping Container Code) 

Stapelfähigkeit 

Möglichkeit mehrere Packstücke/Ladungsträger oder Transportverpackungen ohne Schäden 
übereinander zu stapeln. Voraussetzung hierfür sind ein ebener Untergrund und ausreichende 
Stabilität der Einheiten. 

Transportsicherung 

Richtige Auswahl und Anwendung der Hilfsmittel zur Sicherung einer Ladung während des 

Transports. 
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2. Allgemeine Daten 

2.1. Anlieferadresse und Anlieferzeiten 
 

E. Hawle Armaturenwerke GmbH 

Hawle Straße 1 

4890 Frankenmarkt 

Österreich 

Mit der Inbetriebnahme des neuen Lagers (voraussichtlich im Mai 2021) wird die Anlieferung von 

Vöcklabruck nach Frankenmarkt verlegt. 

Die auf unseren Bestellungen, Aufträgen usw. jeweils angegebene postalische Anlieferadresse ist 

genau einzuhalten. 

Nach der Anmeldung am Wareneingang wird dem Fahrer eine Laderampe zugewiesen. 

Als Warenannahmezeiten gelten folgende Angaben: 

 
Montag – Donnerstag    Freitag 

06:30 – 11:30    06:30 – 11:00 

12:30 – 15:00    Nachmittag geschlossen 

Als Warenannahmezeiten für Paketdienste (indirektes Material) gelten folgende Angaben: 

Montag – Donnerstag    Freitag 

07:00 – 11:30    07:00 – 11:30 

12:30 – 15.30     Nachmittag geschlossen 

2.2 Frankatur 

Grundsätzlich erfolgt die Anlieferung „DAP Frankenmarkt/Vöcklabruck“ (Incoterms 2010), sofern 

zwischen dem Lieferanten und HAWLE nichts anderes schriftlich vereinbart wird. 

2.3 Verzollung 

Sendungen von Nichtgemeinschaftswaren aus Drittländern (Nicht-EU) sollen vorzugsweise im T1 

Versandverfahren erfolgen. Abweichungen davon bedürfen einer schriftlichen Vereinbarung zwischen 

dem Lieferanten und HAWLE, beispielweise wenn ein vom Lieferanten beauftragter Spediteur die 

Einfuhrverzollung im Namen von HAWLE übernehmen soll. 
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3.  Warenbegleitende Informationen / Kennzeichnung 

Eine eindeutige und systematische Kennzeichnung von Packstücken und Ladeeinheiten sowie die 
Übergabe geforderter warenbegleitender Informationen sind zur eindeutigen und schnellen 
Identifikation der gelieferten Teile erforderlich. 

 

3.1 Begleitpapiere und Dokumente 

Jeder Lieferung sind mindestens folgende Liefer- bzw. Transportpapiere beizufügen: 

• Lieferschein 

• Packliste je Colli 

• Weitere Lieferpapiere (z.B. Qualitätsdokumente, T1 Dokument, CMR-Dokumente), wenn 

notwendig  

Bei der Anlieferung der Waren, von HAWLE wahrgenommene Differenzen oder Beschädigungen 

werden auf den Transportpapieren vermerkt und sind vom Fahrer gegenzuzeichnen. Die durch die 

Allgemeinen Beschaffungsbedingungen außer Kraft gesetzte Mängeluntersuchungs- und 

Mängelrügeobliegenheit wird dadurch nicht berührt. 

 

3.1.1 Lieferschein 

Ein Lieferschein (Warenbegleitschein) ist ein Dokument, das über die gelieferten Teile Auskunft gibt. 

Jeder Lieferung ist ein Lieferschein an deutlich sichtbarer Stelle beizufügen, oder vor Entladung der 

Ware an HAWLE zu übergeben.  

Lieferschein muss folgende Daten enthalten: 

• Lieferantenname, Lieferantennummer und Anschrift 

• Empfänger und Anschrift  

• Lieferscheinnummer 

• HAWLE Bestellnummer  

• Lieferdatum  

• Liefermenge (Stk.) 

• Gewicht pro Bestellposition, pro Mengeneinheit (kg) 

• HAWLE Materialnummer  

• Materialbezeichnung (HAWLE oder Lieferant) 
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3.1.2 Packliste 

Packliste sollte je Colli übergeben werden und muss folgende Daten je Packstück enthalten: 

• Lieferantenname, Lieferantennummer und Anschrift  

• Collinummer  

• HAWLE Bestellnummer  

• Anzahl je Mengeneinheit (Stk.) 

• Gesamtgewicht pro Gebinde inkl. Ladungsträger (kg) 

• HAWLE Materialnummer  

• Materialbezeichnung (HAWLE oder Lieferant) 

• Transportmittel / Behälter  

3.1.3 Zeugnisse 

In der Bestellung geforderte Prüfbescheinigungen, Materialprüf-, Werks- oder Abnahmeprüfzeugnisse 

und sonstige Eigenschaftsnachweise sind Teil des Lieferumfangs.  

Sämtliche Dokumente, die mit Werkstoffprüfzeugnissen einhergehen, sind bei Versand der 

Warenlieferung in digitaler Form auf material.certificates@hawle.at zu versenden. Es ist zu beachten, 

dass in der Betreffzeile der E-Mail HAWLE Bestellnummer und die jeweilige, mit dem 

Werkstoffprüfzeugnis korrespondierende, HAWLE Materialnummer angeführt werden müssen. 

Beispiel: 6000006169, 5011145. 

Dies gilt für folgende Certifikate: 

• 3.1 Abnahmeprüfzeugnis 

• 2.2 Werkszeugnis 

• 2.1 Werksbescheinigung 

 

Die Nichteinhaltung dieser Vorgaben führt ausnahmslos zu einer Reklamation. 

Eine Lieferung kann bei einem fehlenden Zeugnis von HAWLE abgelehnt werden. 
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3.2 Kennzeichnung der Packstücke 

Jedes einzelne Packstück muss eine Kennzeichnung mittels einer Etikette an deutlich sichtbarer 

Stelle tragen. Die einzelnen Packstücke auf der Palette sind nach Möglichkeit so zu setzen, dass 

deren Etiketten von außen sichtbar sind. 

Etikette muss folgende Daten enthalten: 

 

• Lieferantenname und Anschrift 

• Empfänger und Anschrift 

• HAWLE Materialnummer 

• Anzahl je Mengeneinheit (Stk., KG) 

Die Etiketten müssen mindestens auf einer Seite des Packstücks platziert werden (am besten vorne 

an der schmalen Seite). 

Die Etiketten müssen leicht lesbar sein. 

Die Sprache auf den Etiketten muss entweder Deutsch oder Englisch sein. 

 

3.3 Etikette pro Ladungsträger/ pro Colli 

Jeder einzelne Ladungsträger muss eine Kennzeichnung mittels einer Etikette an deutlich sichtbarer 

Stelle tragen. 

Etikette muss folgende Daten enthalten: 

 

• HAWLE Materialnummer 

• HAWLE Materialbezeichnung 

• Anzahl je Mengeneinheit (Stk., KG) 

 

4. Sendungsprüfung pro Colli 
HAWLE bestätigt dem Transportführer nur die Anzahl der angelieferten Packstücke. 

 

Menge und Beschaffenheit der einzelnen Artikel werden zum Zeitpunkt der Übernahme nicht geprüft.  

Siehe Qualitätssicherungsvereinbarung zu dem Punkt Wareneingangsprüfungen. 
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5. Allgemeine Verpackungsanforderungen 
Der Lieferant hat die Vorschriften des Verpackungshandbuches einzuhalten. 

Die Nichteinhaltung der hierin vereinbarten Verpackung (z.B. abweichende Packmenge, verschmutze, 

nasse oder beschädigte Behälter usw.) stellt einen Reklamationsgrund dar. 

 

5.1 Bearbeitungsgebühren 

Bei wiederholter Nichteinhaltung des Verpackungshandbuchs behält sich Hawle das Recht vor die 

entstehenden Mehrkosten für anfallende Handlings- und Umpackarbeiten, Kosten für die 

Abfallentsorgung etc. in Form einer Bearbeitungsgebühr von mindestens EUR 130,-- in Rechnung zu 

stellen. 

5.2 Verpackungsfestlegung 

Die Vorgabe der artikelbezogenen Verpackung findet der Lieferant auf der Bestellung. Sollte keine 

detaillierte Angabe zur Verpackung gemacht werden, hat sich der Lieferant an das 

Verpackungshandbuch halten.  

Die Auswahl der Verpackung erfolgt aufgrund der Anforderungen von HAWLE. Diese 

artikelbezogenen Anforderungen werden mit der Bestellung übermittelt. Der Lieferant hat somit die 

Verantwortung die Vorschriften aus der Bestellung und dem Verpackungshandbuch sinnvoll 

umzusetzen. 

Die Einweggebinde, insbesondere Holzkisten und Einwegpaletten, werden nur nach der Abstimmung 

mit dem zuständigen Einkäufer akzeptiert.  

Alle sonstigen Abweichungen sind mit dem zuständigen Einkäufer abzusprechen. 

 

5.3 Verpackungshöhe 

Es gibt zwei zugelassene Verpackungshöhen, die dem jeweiligen Artikel zugeordnet sind: 

• Höhe 1: Von 350 mm bis max. 550 mm oder 

• Höhe 2: Von 650 mm bis max. 1150 mm 

Die maximale Verpackungshöhe darf nicht überschritten werden, da die Materialien in einem 

Hochregallager eingelagert werden. Eine Nichteinhaltung führt zu Reklamationen. 
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5.4 Stapelfähigkeit von Ladeeinheiten 
 
Eine der wichtigsten Eigenschaften von Ladeeinheiten ist deren Stapelfähigkeit. Es ist vom Lieferant 
sicherzustellen, dass z.B. Paletten mit oder ohne Stapelhilfsmittel übereinandergestellt bzw. gestapelt 
werden können. 
 

5.5 Transportsicherung 

Der Lieferant hat die Verantwortung, dass alle gelieferten Materialien ordnungsgemäß und adäquat 

geschützt und verpackt sind, so dass diese ihren Zielort bei HAWLE unbeschädigt erreichen. Ebenso 

muss sichergestellt sein, dass die Waren gegen Nässe/Feuchte, Kippen, Verrutschen und 

Herunterfallen gesichert sind.  

ACHTUNG beim Verpacken mit Stretchfolien und Schrumpffolien! 

• Es dürfen keine losen Folienenden von den Ladeeinheiten, insbesondere von Paletten, 

abstehen. Das würde bei der Konturenprüfung an der Fördertechnik zu Problemen führen. 

• Der Gabelfreiraum der Paletten muss frei von Verpackungsmaterial sein. 

 

Beispiele: 

 

Richtig Falsch 

 
 

 

 
  



    

11 
 

5.5.1 Umreifungsbänder 
 

Ladeeinheiten müssen in sich so stabil sein, dass beim Transport und beim Stapeln durch auftretende 

Stöße und andere Krafteinwirkungen, z.B. beim Bremsen, Beschleunigungen und auf den 

Drehtischen, sich keine Teile aus der Ladeeinheit lösen können. Grundsätzliche Vorgabe ist 

sicherzustellen, dass die Teile nicht rutschen. 

Lose Teile auf freigeschlichteten Paletten sind nicht zulässig.  

Die zur Ladungssicherung des gesamten Gebindes verwendeten Umreifungsbänder müssen aus 

Kunststoff bestehen. Metallbänder sind nicht zulässig. Kunststoffbänder mit Metallverschlüssen 

werden nur nach der Abstimmung mit dem zuständigen Einkäufer akzeptiert. 

HAWLE fordert Umreifungsbänder nach folgenden Vorgaben: 

Werkstoff Metallfrei  PET (recyclebar) 

Oberfläche geprägt 

EU Norm: Spezifikation für nichtmetallische 
Umreifungsbänder 

EN 13394 

Durchschnittsreißfestigkeit 439 (± 10 kg)  

Nominaldehnung 14 (± 2%) 

Umreifung mit horizontalen und vertikalen Bändern: 

• Für Waren bis 500 kg soll mindestens ein Band längs und ein Band quer verwendet werden  

• Für Waren über 500 kg sollen mindestens zwei Bänder längs und zwei Bänder quer 

verwendet werden 

Zusätzlich ein horizontales Band zumindest um die oberste Ebene: 

• Für Waren, die quer mehr als 2 Teile auf eine einzelne horizontale Artikelschicht haben 

• Für Waren, die längs mehr als 3 Teile auf eine einzelne horizontale Artikelschicht haben 

Folgende Umreifung ist erforderlich um Stabilität von Holzkisten sicherzustellen: 

• Für Waren bis 500 kg soll mindestens ein Band am Umfang verwendet werden 

• Für Waren über 500 kg sollen mindestens zwei Bänder am Umfang verwendet werden 
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5.5.2 Sicherung bei Ladungsträgern mit Kartonagen: 
 

• Kartonagen sind mit Umreifungsbändern zu sichern. 

 

 

 

 

ACHTUNG bei der Umbänderung! 

• Können die Teile mittels Umreifungsbänder nicht fixiert werden, sind Faltrahmen zu 

verwenden 

Beispiele: 
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5.5.3 Durchbiegung 

Die Spannkraft des Bandes ist so anzupassen, dass die Paletten nicht verformt werden. 

Die max. Durchbiegung quer und längs zur Palette  ist +/- 2 mm. 

Beispiel: 
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5.5.4 Zwischenlagen 

Zwischen der Palette und den Materialien sowie zwischen den einzelnen horizontalen Zwischenlagen 
einer Ladeeinheit ist eines der folgenden Verpackungshilfsmittel zu platzieren: 

• Hartfaserplatte  

• Zwischenkarton 

• Deckpalette bzw. Spannbretter 

Beispiel Deckpalette: 

 

Wenn die einzelnen Kartons auf der Palette aufeinander verpackt werden müssen, werden die 

Zwischenlagen nicht benötigt. 

 

5.6 Gewichtsbeschränkungen 

5.6.1 Ladeeinheit 

Das zulässige Höchstgewicht für die Ladeeinheit beträgt Brutto 1000 kg.  

5.6.2 Von Hand gehobene Packstücke (z.B. Paket Anlieferungen) 

Es ist darauf zu achten, dass ein zulässiges Brutto-Höchstgewicht eines Packstückes von maximal 

31,5 kg nicht überschritten wird.  

Packstücke mit einem Gewicht von über 31,5 kg sind immer auf dafür vorgesehenen Ladungsträgern 

anzuliefern. 
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5.7 Positionierung von Packgut und Packstück 

5.7.1 Schwerpunkt 

Das Packgut ist so in Ladungsträger und im Packmittel anzuordnen, dass das Gewicht gleichmäßig 

verteilt ist.  

Im Falle einer unvollständigen Lage sind die Packstücke so auf dem Ladungsträger anzuordnen, dass 

das Gewicht gleichmäßig verteilt ist und gegen Verrutschen gesichert ist. 

 

Positionierungsbeispiele:  

 

 

 
 
 
 

S  … Schwerpunkt mittig – SOLL 
S‘ … max. Abweichung Schwerpunkt  



    

17 
 

5.7.2 Außenkonturen 

Max. zulässige Grundmaße für eine Ladeeinheit sind: 

• 1200 mm x 800 mm x 550/1150 mm (l x b x h) 

Das Packgut sowie die Packhilfsmittel dürfen die Außenkonturen der Ladungsträger nicht 

überschreiten. Alle Abweichungen sind vor Auslieferung mit dem zuständigen Einkäufer abzuklären. 

6. Spezielle Verpackungsanforderungen 

6.1 Packgut 

6.1.1 Gussteile 

Die Waren müssen frei von Schleifstaub und Schmutz angeliefert werden. 

Gussteile sind grundsätzlich in Standardgebinden nach Angaben des Verpackungshandbuchs 

anzuliefern. Für gewisse Teile ist eine spezielle Schlichtung erforderlich, die im Schlichtungskatalog 

spezifiziert wird (für weitere Details siehe Anhang 1: Schlichtungskatalog.) 

Wird eine Palette anstatt einer Deckpalette / Spannbrett oberhalb der Ladungsträger verwendet, 

kommt es Ausnahmelos zu einer Reklamation. 

Paletten werden als Deckpalette / Spannbrett aus Ergonomischen Gründen nicht toleriert. 

6.1.2 Waren in Big Bags 

Big Bags sind auf einer Palette mit Rahmen anzuliefern.  

Bei Big Bags ist auf eine maximalle Höhe von 1150 mm zu achten. Überstehende Teile sind mit einer 

Deckpalette / Spannbrett oder einer Hartfaserplatte und mindestens zwei Bändern abzudecken. 

Beispiel: 
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6.2 Ladungsträger 

6.2.1 Paletten 

Alle Anlieferungen außerhalb der Europäischen Union müssen auf IPPC-behandelten Paletten 

erfolgen. Das betrifft auch alle Holzverpackungen, wie zum Beispiel Einwegpaletten, Holzkisten, 

Verkleidungen, Zwischenlagen, Profile u.a., die außerhalb der Europäischen Union angeliefert 

werden. Die Nichteinhaltung dieser Voraussetzung stellt einen Reklamationsgrund dar. Die nicht-

IPPC-behandelten Paletten und Holzverpackungen dürfen von HAWLE nicht angenommen werden 

und müssen auf Kosten des Lieferanten retourniert werden. 

Lieferungen innerhalb der Europäischen Union sind nur nach Möglichkeit auf IPPC-behandelten 

Paletten zu erfolgen. 

Die Paletten müssen für Maschinen, Fördertechnik und Hochregal gebrauchsfähig sein (d.h. 

MFH tauglich). 

Als Verpackungsmittel verlangt HAWLE: 

• die Europool-Palette mit den Abmessungen 1200 mm x 800 mm x 144 mm (l x b x h), in MFH 

tauglicher Ausführung 

• Die Abmessungen und Toleranzen gemäß EN 13698-1 bzw. UIC Code 435-2 sind 

unbedingt einzuhalten 

• Sonderpaletten für große Bauteile sind individuell abzustimmen. 
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Ein Beispiel aus der EN 13698-1, MFH-fähige Transportpalette: 
Auszug aus der Norm: 

 

Die Abmessungen 
der Palettenhöhe 
incl. Fussfreiraum 
sind besonders zu 
beachten! 
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Ein Beispiel aus der UIC 435-2; MFH-fähige Transportpalette: 
Auszug aus der Norm: 
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Ein Beispiel für die Kennzeichnung incl. IPPC Stempel: 
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6.2.2 Palettenqualität 

HAWLE übernimmt bzw. tauscht keine schadhaften Paletten, insbesondere wenn: 

• ein Brett fehlt, bzw. schräg oder quer gebrochen ist 

• ein Klotz fehlt oder so gespalten ist, dass mehr als ein Nagelschaft sichtbar ist 

• ein Boden-oder Deckbrett so abgesplittert ist, dass ein Nagel- oder Schraubenschaft sichtbar 

ist 

• verdrehte Klötze mehr als 10 mm übersteht 

• der Allgemeinzustand so schlecht ist, dass die Tragfähigkeit nicht mehr gewährleistet ist oder 

Ladegüter verunreinigt oder beschädigt werden können. 

 

Beispiel von nicht tauschfähiger EURO-Palette: 

 
 
 

6.2.3 Mischpaletten 

Mischpaletten können nur toleriert werden, wenn die einzelnen Materialien klar gekennzeichnet 

werden und im Colli mit Hartfaserplatten oder Zwischenkarton klar getrennt werden. 

Artikelpositionen dürfen nicht in Teilmengen über mehrere Paletten verteilt werden, wenn sie als 

Gesamtmenge auf eine einzelne Palette passen. 

6.2.4 Gitterboxen 

Zulässige Gitterboxen sind: 

• die EPAL-Gitterboxen mit den Abmessungen 1200 mm x 800 mm x 970 mm (l x b x h)  

• und sogenannte „HAWLE Gitterboxen“ mit den Abmessungen 1200 mm x 800 mm x 580 mm 

(l x b x h) 
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6.2.4.1 Gitterboxenqualität 

HAWLE übernimmt bzw. tauscht keine Gitterboxen, bei denen: 

• der Allgemeinzustand durch Rost oder Verschmutzung so schlecht ist, dass die Ladegüter 

verunreinigt werden können 

• der Stellwinkelaufsatzrahmen oder die Ecksäulen verformt sind 

• der Bodenrahmen oder die Füße so verbogen sind, dass die Gitterboxpalette nicht mehr 

gleichmäßig auf vier Füßen steht oder nicht mehr ohne Gefahr gestapelt werden kann 

• die Vorderwandklappen nicht mehr geöffnet oder nicht mehr geschlossen werden können 

• ein Brett fehlt oder gebrochen ist 

• die Rundstahlgitter gerissen sind, so dass die Drahtenden nach innen oder außen ragen (eine 

Masche pro Wand darf fehlen) 

Beispiel einer nicht tauschfähigen Gitterbox: 
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6.2.5 Holzkisten und Kartons 

Holzkisten sind nur gegen einer Entsorgungsgebühr zulässig. 

Maximale zulässige Abmessungen von Holzkisten und Kartons sind:  

• 1200 mm x 800 mm x 1000 mm (l x b x h) 

Holzkisten und Kartons müssen stapelfähig und formstabil (d.h. nicht bauchig) sein. 

 

Beispiele: 

 
 
 

6.2.6 Pakete 

Bei der Anlieferung von einzelnen Paketen muss ohne Öffnen des Pakets klar erkennbar sein: 
Der Empfänger bzw. Ansprechperson und der Absender. 

Besteht die Sendung aus mehreren Paketen, ist eine gut sichtbare Kennzeichnung anzubringen und 
eine Packliste beizulegen. 
 
 

7. Schlussvermerk 
Für alle Lieferungen an E. Hawle Armaturenwerke GmbH gelten die vorangegangenen Bestimmungen 

des Verpackungshandbuches, soweit mit dem jeweiligen Lieferanten keine anderen schriftlichen 

Sondervereinbarungen getroffen wurden. 
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8. Checkliste: Kontrolle Packvorschrift 

 


